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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
 
Wie detailliert mit Ihnen vereinbart, gelten für diesen (und alle weiteren) Transport(e) 
folgende Bedingungen:  
 
 Haftung I: Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen 

Spediteurbedingungen in der Fassung von 2017 (ADSp 2017). 
 
Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages 
für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen 
Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort 
auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 Sonderziehungsrechten 
(SZR)/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je 
Schadenereignis mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. 
 
Sie können die ADSp 2017 (u.a.) auf www.kurierdienst-schabauer.de als PDF 
herunterladen. Gerne senden wir Ihnen auch ein Exemplar kostenlos zu. 
 

 Haftung II: Auf ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch hin erhöhen wir die Haftung für 
Güterschäden bei innerdeutschen Transporten auf bis zu 40 SZR. 
 
Aktueller Wert eines SZR: http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderziehungsrecht. Am 
05.01.2017 lag der Wert eines SZR bei € 1,28. 

 
 Fristen: Mangels besonderer Vereinbarung werden Verlade- und Lieferfristen, 

Garantien u.dgl. nicht gewährleistet. Im Auftrag genannte Uhrzeiten, Fix-Termine, etc. 
sind keine Lieferfristen und grundsätzlich lediglich voraussichtliche Zeiten. 
 
Lieferfristen, Lieferfristgarantien u.dgl. bedürfen einer ausdrücklichen, gesonderten, 
schriftlichen Vereinbarung. 
 

 Warenwert: Informieren Sie uns stets über den Wert Ihrer Waren. Insbesondere dann, 
wenn dieser höher liegt als die Haftungshöchstgrenzen der ADSp 2017, bzw. HGB, bzw. 
CMR!  

 
 Zahlungsfrist: Unsere Rechnungen sind gemäß ADSP 2017/HGB sofort fällig. Wir 

räumen Ihnen eine Zahlungsfrist von max. 30 Kalendertagen ein. 
 

 Ladungssicherung: Gemäß § 412 HGB sind sie als Auftraggeber für die 
beförderungssichere Verladung verantwortlich. 
 

 Be- und Entladung: Wir sind nicht zum Be-/Entladen verpflichtet. Soweit die von uns 
eingesetzten Fahrer aus Gefälligkeit nach Ihrer Weisung tätig werden, fällt das hierdurch 
entstehende Risiko in Ihren Verantwortungsbereich. 

 

 

 


